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Sofern in diesem Dokument nicht ausdrücklich definiert, haben die Begriffe in diesem Dokument die gleiche 
Bedeutung wie im Verkaufsprospekt des betreffenden Teilfonds.

Die Ausschlusspolitik für den JPMorgan Funds – Europe Sustainable Equity Fund wurde wie folgt aktualisiert:

Für die Förderung von Kraftwerkskohle gelten nur dann Ausnahmen, wenn der diesen Tätigkeiten zuzurechnende 
Umsatz eines Unternehmens nicht mehr als 5 % beträgt.

Für die Stromerzeugung aus Kraftwerkskohle gelten nur dann Ausnahmen, wenn der diesen Tätigkeiten 
zuzurechnende Umsatz eines Unternehmens nicht mehr als 5% beträgt.

Ein Unternehmen, das in der Stromerzeugung aus Kraftwerkskohle tätig ist, kann nur dann für die Einbeziehung in die 
Ausstiegs-Marge in Betracht kommen, wenn sein mit der Stromerzeugung aus Kraftwerkskohle erzielter Umsatz nicht 
mehr als 5% beträgt (zuvor: nicht mehr als 20 %).

Nähere Einzelheiten finden Sie in der überarbeiteten Ausschlusspolitik des Teilfonds im Abschnitt mit den ESG-
Informationen auf der Seite des Teilfonds, die Sie über die folgende Website erreichen: https://am.jpmorgan.com/lu.

Diese Änderungen an der Ausschlusspolitik bewirken keine Änderung an der Art und Weise der Verwaltung des 
Teilfonds und/oder am Risiko-Rendite-Verhältnis des Teilfonds.

Domizil: Luxemburg. Vertreter in der Schweiz: JPMorgan Asset Management (Schweiz) GmbH, Dreikönigstrasse 37, 8002 Zürich. Zahlstelle in der Schweiz: 
J.P. Morgan (Suisse) SA, Rue du Rhône 35, 1204 Genf. Der Verkaufsprospekt, die Basisinformationsblätter, die Satzung sowie der Jahres- und Halbjahresbericht, 
können kostenlos bei dem Vertreter bezogen werden.
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Die Änderungen betreffen den jeweiligen Verkaufsprospekt oder das Basisinformationsblatt (BiB). Überarbeitete 
Fassungen sind erhältlich unter www.jpmorganassetmanagement.lu. Wie bei allen Fondsanlagen ist es wichtig, 
das entsprechende Basisinformationsblatt zu verstehen und sich damit vertraut zu machen. Abgesehen von dem 
Zeitraum, in dem auf Umtausch- und Rücknahmegebühren verzichtet wird, sind alle sonstigen im Verkaufsprospekt 
beschriebenen Umtausch- und Rücknahmegebühren und -einschränkungen nach wie vor gültig.


